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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2025

Die Straßen-uchtlinien grenzen die Verkehrs-ächen der Gemeinde einschließlich jener Grund-ächen, die zur

Herstellung der Verkehrs-ächen benötigt werden (Böschungen, Gräben, Stütz- und Futtermauern udgl), von den

übrigen Grund-ächen ab. Verkehrs-ächen sind Grund-ächen, die für den ö5entlichen Fußgänger- oder

Fahrzeugverkehr und für die Errichtung jener Verkehrsanlagen bestimmt sind, die der Sicherheit, Leichtigkeit und

Flüssigkeit des Verkehrs unmittelbar dienen. Bei ihrer Festlegung ist darauf zu achten, dass die Verkehrs-ächen eine

ihrer Funktion und den darauf vorgesehenen Verkehrsarten gerecht werdende Breite und Linienführung aufweisen.
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